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Berichtigung

Verordnung zum Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
und zur Änderung weiterer Vorschriften

Das Bundeskanzleramt hat mit Schreiben vom 27. März 2023 Folgendes mitgeteilt:

Die mit Schreiben der Staatsministerin beim Bundeskanzler an den Präsidenten des 

Bundesrates vom 15. Februar 2023 übersandte, im Betreff genannte Verordnung 

(BR-Drs. 70/23) enthält eine offenbare Unrichtigkeit.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass das Europäische Übereinkommen vom  

24. November 1977 über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen 

im Ausland nicht korrekt in der Verordnung zitiert wurde. 

In Artikel 1 § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird das Europäische Übereinkommen 

über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland vom  

6. Dezember 1982 (BGBl. I S.1057) angegeben. Das Datum und die angegebene 

Fundstelle beziehen sich jedoch nicht auf das Übereinkommen, sondern lediglich 

auf die Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Übereinkommens. Zu zitieren 

ist das Übereinkommen daher wie folgt: 

„Europäische Übereinkommen vom 24. November 1977 über die Zustellung von 

Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland (BGBl. 1981 II S. 533, 535)“.

Es wird gebeten, dieses im Wege einer Berichtigungsdrucksache zu korrigieren, die 

zu ändernde Seite liegt als Anlage bei.



 



A b s c h n i t t  2  

Z u l a s s u n g s v e r f a h r e n

§ 6 

Antrag auf Zulassung 

(1) Die Zulassung eines Fahrzeuges ist bei der nach § 75 zuständigen Zulassungsbe-

  

 

 

 

hörde zu beantragen. Im Antrag sind zur Erhebung und Speicherung in den Fahrzeugregis-
tern folgende Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsge-
setzes anzugeben und auf Verlangen nachzuweisen: 

1. bei natürlichen Personen: 

Familienname, Geburtsname, Vornamen, vom Halter für die Zuteilung des Kennzei-
chens angegebener Ordens- oder Künstlername, Geburtsdatum und Geburtsort oder, 
wenn dieser nicht bekannt ist, Staat der Geburt, Geschlecht und Anschrift des Halters; 

2. bei juristischen Personen und Behörden: 

Name oder Bezeichnung und Anschrift; 

3. bei Vereinigungen: 

 Vertreter mit den Angaben nach Nummer 1 oder 2 und Name der Vereinigung.

Bei beruflich selbstständigen Haltern sind außerdem die Daten nach § 33 Absatz 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes über Beruf oder Gewerbe anzugeben und auf Verlangen nach-
zuweisen.

(2) Ein Halter ohne Wohnsitz und ohne gewöhnlichen Aufenthalt oder ohne Sitz und 
ohne Geschäftsleitung in der Bundesrepublik Deutschland, dessen Fahrzeug seinen regel-
mäßigen Standort in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat der Zulassungsbehörde auf 
Verlangen einen Empfangsbevollmächtigten in der Bundesrepublik Deutschland zu benen-

 

nen. Dies gilt nicht, wenn der Halter seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder 
seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung 

1. in einem Mitgliedsstaat oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum (Vertragsstaat) hat, in den eine Zustellung nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1 oder Nummer 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes möglich ist, oder

2. in einem Staat hat, in dem das Europäische Übereinkommen vom 24. November 1977 
über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland (BGBl. 1981 
II S. 533, 535) in Kraft ist. 

(3) Mit dem Antrag ist die Zulassungsbescheinigung Teil II vorzulegen. Wenn diese 
noch nicht vorhanden ist, ist ihre Ausfertigung nach § 14 zu beantragen.  

(4) Bei erstmaliger Zulassung (Erstzulassung) sind folgende Nachweise zu führen: 

1. bei einem Fahrzeug mit EU-Typgenehmigung der Nachweis, dass das Fahrzeug einem 
Typ entspricht, für den eine EU-Typgenehmigung vorliegt, durch Vorlage der Überein-
stimmungsbescheinigung, 
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